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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Bei einer Stimmbeteiligung von knapp 43 Prozent nahm die Schweizer
Stimmbevölkerung am 25. September 2016 das Bundesgesetz über den
Nachrichtendienst (NDG) mit 65.5 Prozent Ja-Stimmen an. Das Resultat fiel damit noch
deutlicher aus, als es die im Vorfeld durchgeführten Umfragen erwarten liessen. In
keinem einzigen Kanton resultierte eine Nein-Mehrheit. Die geringste Zustimmung
erfuhr das NDG im Kanton Basel-Stadt mit 55 Prozent. Am höchsten fiel die
Zustimmung mit gut 74 Prozent im Kanton Waadt aus, gefolgt von Nidwalden mit gut 70
Prozent. In allen anderen Kantonen bewegte sich der Ja-Anteil zwischen 60 und 70
Prozent, wobei sich keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Landesteilen
oder zwischen Stadt und Land zeigten.
Bundesrat Guy Parmelin, der hiermit seine Feuerprobe als neuer Verteidigungsminister
vor dem Stimmvolk souverän bestanden hatte, zeigte sich sehr zufrieden mit dem
Ausgang der Abstimmung. Die Schweiz erhalte damit moderne Mittel, um auf aktuelle
Bedrohungen zu reagieren, sagte er gegenüber den Medien. Auch das Ja-Komitee zeigte
sich erfreut, dass es gelungen sei, die Ängste vor der Massenüberwachung zu
entkräften. Die Presse deutete das Resultat entsprechend als Vertrauensbeweis der
Stimmbevölkerung in den Staat. Das unterlegene Nein-Lager kündigte unterdessen an,
nun auf die transparente Kontrolle des NDB zu pochen und die vom Bundesrat
kommunizierte Zahl von rund zehn Überwachungsfällen pro Jahr genau im Auge zu
behalten.
In Kraft treten wird das neue NDG am 1. September 2017. Bis dahin gebe es noch viel zu
tun, erklärte der Verteidigungsminister. So müsse der NDB organisatorisch und
technisch auf seine neuen Befugnisse ausgerichtet werden, denn mit diesen
Anpassungen habe man bis zur Abstimmung zugewartet. Die personelle Aufstockung des
NDB um 20 Stellen solle bis 2019 schrittweise erfolgen. Möglichst zeitnah müsse zudem
die neue unabhängige Aufsichtsbehörde eingerichtet werden, deren Leitung der VBS-
Chef bis Ende Jahr ernennen werde. Die Aufsicht solle dann – wie auch die
Sicherheitspolitischen Kommissionen der eidgenössischen Räte und die GPDel –
bereits in die Ausarbeitung der Verordnungen zur Konkretisierung des NDG einbezogen
werden, die der Bundesrat Anfang 2017 in die Vernehmlassung schicken wolle. 

Abstimmung vom 25. September 2016

Beteiligung: 42.94%
Ja: 1'459'068 (65.5%)
Nein: 768'065 (34.5%)

Parolen:
– Ja: BDP, CVP, EDU (1*), EVP (1*), FDP, FP, KVP, SVP (1*); KKJPD, Economiesuisse
– Nein: GP, PdA, Piratenpartei, SD, SP (2*); GSoA, Digitale Gesellschaft, Syndicom
– Stimmfreigabe: GLP (4*)
* In Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2016
KARIN FRICK

Die Stimmbeteiligung lag bei der Abstimmung zum Nachrichtendienstgesetz mit knapp
43 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre, wie die VOTO-Studie
zum Urnengang vom 25. September 2016 aufzeigte. Im Gegensatz etwa zu den
Abstimmungen vom 28. Februar 2016, als unter anderem die Entscheidung zur
Durchsetzungsinitiative gefällt wurde, habe dem Abstimmungssonntag im Herbst ein
«Mobilisierungmotor» gefehlt, stellten die Autoren fest. Selbst von den nach eigenen
Angaben fast immer Teilnehmenden waren im September 2016 nur rund drei Viertel an
die Urne gegangen, obwohl drei von vier befragten Stimmenden sowohl dem NDG als
auch der gleichzeitig dem Volk vorgelegten «AHVplus»-Initiative eine hohe persönliche
Bedeutung beimassen.
Die Parteiparolen hatten eigentlich auf einen klassischen Links-Rechts-Konflikt
hingedeutet; einen solchen konnte die Studie im Stimmverhalten jedoch nicht
nachzeichnen. Während bei denjenigen Befragten, die sich selbst links aussen

BERICHT
DATUM: 30.11.2016
KARIN FRICK
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einstuften, nur rund ein Drittel dem NDG zustimmte, erreichte die Vorlage im
gemässigt-linken Lager bereits 60 Prozent Zustimmung. Bei den grösseren Parteien
stimmte nur die Anhängerschaft der Grünen mehrheitlich (61%) gegen das NDG. Von
den SP-Sympathisantinnen und -Sympathisanten legten hingegen 57 Prozent ein Ja in
die Urne, womit nur eine Minderheit der Basis der Parteiparole folgte. Bei der GLP, die
sich schon im Vorfeld tief gespalten gezeigt und daher Stimmfreigabe beschlossen
hatte, stimmten rund zwei Drittel der Anhängerschaft Ja. Die höchste Zustimmung
erreichte die Vorlage mit einem Ja-Anteil von 86 Prozent bei den Sympathisantinnen
und Sympathisanten der CVP. Bei der FDP und der SVP sprachen sich je rund drei
Viertel der Anhängerinnen und Anhänger für das NDG aus, womit das Gesetz mit 65.5
Prozent insgesamt fast eine Zweidrittelmehrheit in der Stimmbevölkerung erreichte.
Jüngere sprachen sich häufiger gegen das Gesetz aus als Ältere. Bei den Unter-40-
Jährigen erzielte die Vorlage keine Ja-Mehrheit, wohingegen die Über-70-Jährigen zu
fast 80 Prozent zustimmten. Unabhängig vom Alter stimmten auch internetaffine
Personen eher Nein als solche, die das Internet weniger nutzen. In Zusammenhang mit
dem Stimmentscheid standen ausserdem das Vertrauen in die Regierung und die
Haltung zur Armee, wobei ein höheres Regierungsvertrauen und eine positivere Haltung
zur Armee mit einer wahrscheinlicheren Zustimmung zum NDG einhergingen. Des
Weiteren stimmten jene, denen der Entscheid leicht gefallen war, häufiger Ja als jene,
die sich mit dem Stimmentscheid schwer taten. Dies deuteten die Autoren
dahingehend, dass einerseits die Befürworterinnen und Befürworter von ihrer Sache
überzeugter waren und weniger zweifelten als die Gegnerinnen und Gegner und/oder
dass sich andererseits die Unentschlossenen im Zweifelsfall eher für den Status quo
entschieden als für das neue Gesetz.
Das dominierende Motiv für die Zustimmung zum NDG war der Bezug auf die aktuelle
Sicherheitslage, in der es das NDG brauche. 80 Prozent der Ja-Stimmenden
begründeten ihren Stimmentscheid damit. Andere Motive, etwa dass man als
unbescholtener Bürger oder unbescholtene Bürgerin vom NDG nichts zu befürchten
habe, wurden demgegenüber nur selten genannt. Für die Nein-Stimmenden gab primär
der starke Eingriff in die Grundrechte den Ausschlag, der von über der Hälfte der Nein-
Stimmenden als Motiv angegeben wurde. Am zweitmeisten genannt wurde als Motiv für
ein Nein die Wahrnehmung, dass das Gesetz ineffektiv oder unnötig sei, weil es keine
Terroranschläge verhindere. Explizit Bezug auf einen neuen Fichenskandal oder einen
Überwachungsstaat nahmen unterdessen nur wenige und 9 Prozent der Nein-
Stimmenden konnten ihren Entscheid nicht begründen (gegenüber 4% der Ja-
Stimmenden).
Sehr grossen Anklang in der Stimmbevölkerung fand das Argument, dass die Schweiz für
den Kampf gegen den Terrorismus einen starken Nachrichtendienst brauche. Während
die Ja-Stimmenden diesem Argument fast einhellig beipflichteten, zeigte sich auch eine
Mehrheit der Nein-Stimmenden damit einverstanden. Die Ja-Stimmenden fanden indes
grossmehrheitlich auch, dass man für die Sicherheit gewisse Einschränkungen der
persönlichen Freiheit in Kauf nehmen müsse, was die Nein-Stimmenden mehrheitlich
ablehnten. Eine knappe Mehrheit aller Stimmenden – damit auch fast die Hälfte der Ja-
Stimmenden – hielt zudem nach einer Annahme des NDG Massenüberwachungen ohne
klare Verdachtsmomente für möglich. Die noch grössere Resonanz erzeugte bei den
Nein-Stimmenden aber das Argument, dass die Schweiz bereits über die nötigen
rechtlichen Mittel zur Terrorismusbekämpfung verfüge.
Die Zustimmung zum NDG sei somit vor allem ein Entscheid für mehr Sicherheit
gewesen, für die man nötigenfalls auch Einschränkungen der persönlichen Freiheit
hinzunehmen bereit sei, bilanzierten die Autoren. 2

Innere Sicherheit

Ende Oktober 1990 gab Bundespräsident Koller eine Verordnung über den Staatsschutz
welche als Übergangslösung bis zum Entscheid über ein Staatsschutzgesetz gedacht ist,
in die Vernehmlassung. Sie sieht vor, dass sich die präventive Polizeitätigkeit auf die
Bereiche Terrorismus, Spionage und organisiertes Verbrechen beschränken muss. Mit
der politischen Aktivität von Personen darf sich der Staatsschutz nur noch befassen,
wenn der konkrete Verdacht besteht, dass dabei strafbare Handlungen (wie zum
Beispiel Gewalt gegen Personen oder Sachen) vorbereitet oder begangen werden. Die
CVP lehnte die Verordnung ab, da sie unter anderem ohne gesetzliche Grundlage in die
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen eingreife und zudem einige wichtige
Fragen offen lasse. Sie empfahl als Übergangslösung den Erlass eines befristeten
dringlichen Bundesbeschlusses. Auch die SP und die GP wiesen den
Verordnungsentwurf mit dem Argument zurück, dass er sich auf keine gesetzlichen
Grundlagen stützen könne. Während die FDP ebenfalls Einwände vorbrachte, konnte

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 25.10.1990
HANS HIRTER
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sich immerhin die SVP mit der Verordnung einverstanden erklären, falls der Bundesrat
bereit sei, dem Parlament so rasch als möglich eine Regelung auf Gesetzesebene
vorzulegen. 3

Der vom Bundesrat im Herbst 1991 in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf für ein
Staatsschutzgesetz erzeugte kein besonders positives Echo. Nach Ansicht der FDP
sollte sich dieses Gesetz auf die Regelung der Informationsbeschaffung und
-verarbeitung zu präventiven Zwecken beschränken und die prozessualen
Ermittlungstätigkeiten ausklammern. Die CVP und die SVP verlangten eine
Überarbeitung im Sinne einer präziseren Definition der Aufgaben des Staatsschutzes
und einer besseren Kompetenzausscheidung zwischen Bund und Kantonen. Die SP –
und mit ähnlichen Argumenten auch die GP – lehnten den Entwurf als rechtlich
überflüssig und begrifflich unklar ab, da Tatbestände wie Terrorismus und organisiertes
Verbrechen im Strafgesetz bereits ausreichend erfasst seien. Bundesrat Koller kündigte
an, 1993 einen überarbeiteten Entwurf vorzulegen, worin namentlich die Aufgaben des
Staatsschutzes präziser umschrieben werden sollen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.07.1992
HANS HIRTER

Ausländerinnen und Ausländer, die zugunsten des Islamischen Staats (IS) oder einer
anderen gewaltbereiten fundamentalistisch-muslimischen Gruppierung oder für die
Errichtung einer islamisch ausgerichteten Staatsordnung aktiv sind, sollen unverzüglich
aus der Schweiz ausgewiesen werden, forderte die SVP-Fraktion mit einer im Sommer
2017 eingereichten parlamentarischen Initiative. Die Schweiz müsse sich «gegen jede
Unterwanderung durch totalitäre Kräfte» schützen, so die Begründung des Vorstosses.
Berichte des Nachrichtendienstes gäben Anlass zur Annahme, dass sich ausländische
Personen in der Schweiz als Aktivistinnen und Aktivisten des politischen Islams
betätigten und damit die innere Sicherheit der Schweiz gefährdeten, da Attentate nicht
auszuschliessen seien. Die SPK-NR stützte Anfang 2018 die Forderung und gab der
Initiative mit 14 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung Folge. Sie hoffte, der Bundesrat
möge das Anliegen in seine Vorlage zur Verschärfung des strafrechtlichen
Instrumentariums zur Terrorismusbekämpfung aufnehmen. Ihre Schwesterkommission
sah in der parlamentarischen Initiative jedoch keinen Mehrwert gegenüber der
bundesrätlichen Vorlage und kritisierte zudem die unklare Verwendung von Begriffen
wie «islamisch» und «islamistisch» im Initiativtext. So lehnte die SPK-SR die Initiative
im Sommer 2018 mit 8 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung ab. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2018
KARIN FRICK

Die Schweiz dürfe nicht zu einem Rückzugsort für Terroristen werden, befand die SVP-
Fraktion im Herbst 2016, als sie eine Motion zum Umgang mit staatsgefährdenden
Personen einreichte. Sie forderte damit die Schaffung von Rechtsgrundlagen, um
Personen, die zu Terrorismus aufrufen, anleiten oder ermuntern bzw. terroristische
Aktivitäten ankünden, finanzieren, begünstigen oder zu deren Unterstützung aufrufen –
aber keine Straftat begangen haben – durch unverzügliche Inhaftierung oder
Ausschaffung an ihrem Tun zu hindern. 
Der Bundesrat beantragte den Vorstoss zur Ablehnung, aber nicht, wie Justizministerin
Simonetta Sommaruga vor dem Nationalratsplenum erläuterte, weil er das Anliegen
grundsätzlich ablehnte, sondern weil er die Motion «in wesentlichen Teilen» schon als
erfüllt ansah. Einerseits bestünden bereits Straftatbestände, die auch terroristische
Akte einschlössen, sowie die Haftgründe der Wiederholungs- und Ausführungsgefahr.
Andererseits seien mit der Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen
Terrorismus und organisierte Kriminalität sowie dem Bundesgesetz über polizeiliche
Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung zwei Vorlagen zum Umgang mit sogenannten
terroristischen Gefährdern in Arbeit. Auch wenn darin keine Präventivhaft vorgesehen
sei – es gehe ja schliesslich um Menschen, die keine Straftat verübt haben, erinnerte
die Bundesrätin –, eigneten sich die vorgeschlagenen Instrumente, um Gefährderinnen
und Gefährder zu überwachen und Material für ein allfälliges Strafverfahren zu
sammeln. Dies genügte dem Nationalrat aber offenbar nicht; er nahm die Motion im
Herbst 2018 mit 113 zu 64 Stimmen an. 6

MOTION
DATUM: 18.09.2018
KARIN FRICK
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Im Oktober 2018 veröffentlichte das Fedpol den Ergebnisbericht zur Vernehmlassung
über das Vorläuferstoffgesetz. Von den 52 Vernehmlassungsantworten fiel die
überwiegende Mehrheit positiv aus. Rund 80 Prozent der Vernehmlasserinnen und
Vernehmlasser begrüssten die bundesrätlichen Bestrebungen zur Verbesserung der
inneren Sicherheit der Schweiz und zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus.
Elf Teilnehmende, nämlich die SVP, die Kantone Nidwalden, Schwyz und Tessin sowie
sieben Wirtschafts- und Industrieorganisationen, lehnten den Vorentwurf insgesamt ab.
Sie kritisierten, das neue Gesetz generiere grossen zusätzlichen Aufwand und
Datenschutzprobleme bei der Anwendung, verfehle aber aufgrund des eingeschränkten
Anwendungsbereichs gleichzeitig das Ziel, die Sicherheit zu verbessern. Auch in den
grundsätzlich zustimmenden Stellungnahmen wurden Vorbehalte betreffend den
Datenschutz sowie die Zweck- und Verhältnismässigkeit der Regulierung geäussert.
Insbesondere die Beschränkung der Regulierung auf den Umgang mit den betroffenen
Stoffen im privaten Bereich – wohingegen der Umgang mit denselben Stoffen im
professionellen Bereich nicht reguliert wird – mindere die Wirkung des Gesetzes
deutlich. Ausserdem sei die auf wenige Chemikalien in bestimmter Qualität
vorgesehene Beschränkung leicht umgehbar. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.10.2018
KARIN FRICK

Die SPK-NR bekräftigte im Mai 2019 erneut, dass sie Bestrebungen zum Schutz der
Schweizer Bevölkerung vor terroristischen Handlungen begrüsse. Dennoch beantragte
sie die parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion zur Ausweisung von Aktivistinnen
und Aktivisten des politischen Islams mehrheitlich zur Ablehnung, da der Bundesrat
mit den Vorlagen zur Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums sowie über
polizeiliche Massnahmen gegen Terrorismus in diesem Bereich bereits tätig geworden
sei. Der Nationalrat folgte diesem Antrag im Juni mit einer knappen Mehrheit von 94 zu
90 Stimmen bei 3 Enthaltungen und erledigte damit das Geschäft. Die
Befürworterinnen und Befürworter – darunter die geschlossene SVP-Fraktion und die
grosse Mehrheit der CVP-Fraktion – hatten vor allem den politischen Druck bei der
Terrorismusbekämpfung hochhalten wollen, wie die Kommissionsminderheit ihren
Antrag begründet hatte. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2019
KARIN FRICK

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Jahresrückblick 2019: Kultur, Sprache, Kirchen

2019 war hinsichtlich der Kultur-, Sprach- und Kirchenpolitik vergleichsweise ein eher
moderater Jahrgang, sowohl im Vergleich zu anderen Politikbereichen, als auch im
direkten Vergleich zu den Vorjahren. Eine APS-Zeitungsanalyse zeigt auf, dass alle drei
Politikbereiche von einem rückläufigen Trend betroffen sind, wobei sich dieser
besonders in der Medienberichterstattung zur Kirchen- und Religionspolitik am
stärksten zeigt – hier hat sich der Anteil themenspezifischer Artikel seit 2016 nahezu
halbiert. Im Jahresverlauf wurden über die drei Themenbereiche betrachtet
unterschiedliche Entwicklungen ersichtlich: Während die Sprachthemen auf nationaler
Ebene offensichtlich im Allgemeinen wenig Beachtung fanden, wurden
kirchenpolitische Themen besonders Anfangs und Ende Jahr stark diskutiert und fielen
dann dem obligaten «Sommerloch» zum Opfer. Die Kulturpolitik hingegen sah sich mit
einem regelrechten «Sommerhoch» konfrontiert, nachdem es ab März 2019 eher ruhig
geworden war. 

Das Hauptaugenmerk der Parlamentarierinnen und Parlamentarier lag 2019 hinsichtlich
der kulturpolitischen Entwicklungen mit Sicherheit auf der Revision des Schweizer
Urheberrechts. Nach rund 7-jähriger Vorarbeit und einer vom Ständerat im Frühjahr
2019 zwecks Sondierung der Lage des europäischen Urheberrechts auferlegten
Rückweisung, wurden im Sommer schliesslich die Weichen gestellt und das
Gesamtpaket im Herbst gebündelt. Da die angestrebte Revision Einfluss auf
verschiedene Bereiche hat, blieben die negativen Reaktionen indes nicht aus; deshalb
ist es auch wenig erstaunlich, dass kurz nach der Schlussabstimmung bereits das
Referendum ergriffen wurde. Ob die URG-Revision effektiv gelungen ist, wird sich Mitte
Januar 2020 zeigen, wenn die Referendumsfrist abgelaufen ist.
Die Ratifizierungen internationaler Abkommen wie des Übereinkommens über den

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
MELIKE GÖKCE

01.01.90 - 01.01.20 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Schutz des Unterwasser-Kulturerbes und des Rahmenübereinkommens des Europarats
über den Wert des Kulturerbes standen hingegen ausser Diskussion. 
Ein anderer Fokus wurde im Kulturjahr 2019 wiederum auf die Kulturförderung gelegt.
Im Frühjahr wurde die Kulturbotschaft 2021–2024 in die Vernehmlassung geschickt und
bis im September zur Stellungnahme freigegeben. Der Ergebnisbericht lag Ende Jahr
zwar noch nicht vor, jedoch geben die im Verlauf des Jahres gefällten Entscheide zu
diversen Vorstössen mit Referenz auf die Kulturbotschaft (Kulturabgeltung an die Stadt
Bern, Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins, Auswirkungen der
Urbanisierung auf die Kulturförderung, Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK,
Erhöhung des Kredits für die Förderung des Sprachaustausches) einen ersten Hinweis
auf mögliche Herausforderungen hinsichtlich der weiteren Beratungen . 
Auch im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege blieben die Institutionen nicht
untätig. So wurde eine Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308), die eine Anpassung der
Bewertungskriterien für die ISOS-Aufnahme verlangte, stillschweigend angenommen
und die Vernehmlassungsergebnisse zur Totalrevision des VISOS vielen mehrheitlich
positiv aus, was auf ein Inkrafttreten der revidierten Verordnung auf den 1. Januar 2020
hindeutete.
In der ausserparlamentarischen Debatte fand das Fête de Vignerons, das drei Jahre
nach seiner Aufnahme ins UNESCO Weltkulturerbe und 20 Jahre nach der letzten
Austragung neuerlich in Vevey (VD) stattfand, grosse Beachtung – leider aufgrund der
finanziellen Bruchlandung nicht nur positive. Ein wiederkehrendes Thema war 2019
auch die Raubkunst, wobei der Fokus in diesem Jahr auf den afrikanischen Kontinent
und die im Kontext der Kolonialisierung erbeuteten Schätze gerichtet wurde. Auch das
Volk der Fahrenden war 2019 insbesondere in den Kantonen ein Thema, da sich die
Frage der Durchgangsplätze nicht nur im Kanton Bern aufgetan hatte.

Im Bereich der Sprachpolitik standen in diesem Jahr die Mehrsprachigkeit und damit
zusammenhängend die Förderung des Austausches zwischen den
Sprachgemeinschaften sowie der Erhalt des Rätoromanischen im Fokus. So forderte
eine Motion Bourgeois (fdp, FR; Mo. 17.3654), dass öffentliche Ausschreibungen des
Bundes künftig in den wichtigsten Landessprachen zu erfolgen hätten, und eine Motion
Gmür-Schönenberger (cvp, LU; Mo. 18.4156), dass TV-Produktionen nicht mehr
synchronisiert, sondern sowohl Eigenproduktionen in den Landessprachen, als auch
englischsprachige Produktionen in der Originalsprache ausgestrahlt und lediglich noch
untertitelt werden sollen. 
Mit dem Begehen der 100-Jahr-Feier der Lia Rumantscha wurden indes Bestrebungen
aufgezeigt, das Rätoromanische wieder mehr aufs Parkett zu bringen und insbesondere
auch einem Publikum ausserhalb des Bergkantons ins Gedächtnis zu rufen. Nicht
zuletzt seit einem im Frühjahr erschienene Bericht des ZDA war deutlich geworden,
dass es für das Rätoromanische in der Schweiz fünf vor zwölf geschlagen hat. 

In Bezug auf kirchen- und religionspolitische Themen stand in diesem Jahr die SVP mit
ihren islamkritischen Parolen auf prominentem Parkett. Mit ihrem Vorstoss zur
Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen Islams war sie im Parlament zwar
gescheitert, generierte aber mit den daraus resultierenden Wahlplakaten des der SVP
nahestehenden Egerkinger-Komitees im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 ein
grosses Medienecho. Auch die Motion Wobmann (svp, SO; Mo. 17.3583), die ein Verbot
der Verteilaktion «Lies!» zum Ziel hatte, scheiterte – nach einer rund 1.5-jährigen
Sistierung – am Ständerat. Wie eine bereits im Sommer veröffentlichte Studie aufzeigte,
nahm die SVP auch in den Kantonen eine dominante Rolle in der Religionsdebatte ein.
So war es nur wenig erstaunlich, dass die Anfangs Jahr neuerlich aufkommende Frage,
ob man als guter Christ noch die SVP wählen dürfe, wieder zu diskutieren gab; nicht
zuletzt, weil damit auch verschiedentliche Kirchenaustritte – nebst den ohnehin
zunehmenden Kirchenaustritten – von SVP-Politikerinnen und -Politikern einhergingen,
welche sich lieber dem Churer Bischof Huonder zuwenden wollten. Dieser seinerseits
wurde schliesslich nach zweijährigem Aufschub zu Pfingsten Abberufen, nutzte die Zeit
bis dahin aber für einen Rundumschlag gegen die Landeskirchen und stellte sich noch
immer quer zu den Missbrauchsvorwürfen in der Kirche.
Wie sich die Kirche zum Staat verhalten soll und in welchem Masse sich Theologen in
die politische Debatte einbringen dürfen, wurde seit Anfang Jahr im Rahmen eines von
Gerhard Pfister (cvp, ZG) neu gegründeten Think-Tanks «Kirche/Politik» erläutert.
Eine für viele eher überraschende Kunde kam im Herbst von Seiten der reformierten
Kirchen: Diese hatten sich nach langen Diskussionen für die «Ehe für alle»
ausgesprochen, wobei sie im Wissen um die konservativen Kräfte innerhalb der
Glaubensgemeinschaft die Gewissensfreiheit der Pfarrpersonen gewährleisten wollten.
Unerfreulich waren 2019 die Meldungen über die Rückkehr und rasche Zunahme des
Antisemitismus in der Schweiz.
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Die 2019 im Vorfeld des angekündigten Frauenstreiks virulent diskutierte
Genderthematik fand ihren Einzug auch im Bereich der Kultur, Sprache und Kirche. So
wurden Frauen, und spezifisch ihr Schaffen und ihre Stellung in der Kunst und Kultur,
wesentlich stärker thematisiert als in den vergangenen Jahren. Auch die Diskussion um
gendergerechte Sprache wurde in diesem Jahr wieder virulenter aufgegriffen.
Besonders überraschend kam auch die Ankündigung der Kirchenfrauen, sich am
diesjährigen Frauenstreik zu beteiligen, um ein Zeichen gegen die männliche Dominanz
innerhalb der Institution zu setzen. 9

Kirchen und religionspolitische Fragen

Im Sommer 2019 verlagerte eine am Institut für Religionsrecht der Universität Freiburg
verfasste Studie den religionspolitischen Fokus vom nationalen auf die kantonalen
Parlamente. Max Ammann und Prof. René Pahud de Mortanges untersuchten für den
Zeitraum von 2010 bis 2018 eingereichte Vorstösse zu religionspolitischen Themen in 15
repräsentativ ausgewählten Kantonen. 
Insgesamt konnten die Autoren 140 parlamentarische Vorstösse ausfindig machen
(Höchstwert: 20 im Kt. Bern; Tiefstwert: 0 im Kt. Graubünden), die insgesamt 16
verschiedenen Parteien zugeordnet werden konnten. Über zwei Drittel der
eingereichten Vorstösse kamen von den vier Bundesratsparteien SVP, SP, FDP und CVP,
wobei die SVP mit 48 Vorstössen – also rund einem Drittel aller Vorstösse – mit Abstand
die aktivste Partei war und selbst die beiden zweitklassierten Parteien SP und CVP (je 20
Vorstösse) zusammengenommen noch übertraf. Hinsichtlich der
Religionsgemeinschaften fokussierten die Vorstösse in erster Linie den Islam (ca. 60%)
und das Christentum (ca. 30%), während das Judentum den Autoren zufolge in der
kantonalen Politik praktisch inexistent sei. Mit 33 von insgesamt 81 islamspezifischen
Vorstössen (CVP 9; FDP und SP je 6) und zehn von insgesamt 42 Einreichungen zum
Christentum (SP 7; FDP 5; CVP 3) dominierte die SVP die Religionsdebatte nachweislich,
wobei sie in der Islamdebatte einen deutlich grössen Unterschied zu den anderen
Parteien aufwies, was gemäss den Studienverantwortlichen durchaus ihrem
Parteiprogramm entspreche.
Innerhalb der Vorstösse, die das Christentum betrafen, benannten die Forscher die
Kirchenfinanzierung und die Kirchensteuern, die religiöse Neutralität, kirchliche
Feiertage und den Religionsunterricht als Kernthemen. Lediglich in einzelnen Kantonen
zur Diskussion standen hingegen Themen wie Kirchenglocken, Freikirchen oder die
Aberkennung des öffentlich-rechtlichen Status der römisch-katholischen Kirche.
Letzteres Anliegen sei gemäss den Autoren der einzige Vorstoss gewesen, der offen die
Privilegien einer christlichen Kirche angreife. Zusammenfassend zeige die Analyse auf,
dass den christlichen Kirchen zunehmend ein «säkularer Wind» seitens der Politik
entgegenwehe und ihre rechtliche und gesellschaftliche Stellung mit den eingereichten
Vorstössen meistens unter Druck gesetzt werde.
Dennoch stelle der Islam in der politischen Arena noch immer die umstrittenste
Religionsgemeinschaft dar, obwohl die Musliminnen und Muslime lediglich fünf Prozent
der Schweizer Wohnbevölkerung ausmachten und zudem eine sehr disperse
Gemeinschaft seien. Die mit dem Islam verknüpften Schlüsselthemen fokussierten
Vermummungsverbote und Kleidervorschriften, die öffentliche Anerkennung,
islamische Institutionen im Allgemeinen, die Wertedebatte – insbesondere hinsichtlich
der Scharia – sowie die Radikalisierungs- und Terrorgefahr. Ammann und Pahud de
Mortanges kamen zum Schluss, dass ein Grossteil der eingereichten Vorstösse sehr
islamkritisch gewesen sei und dass die Legislativmitglieder offensichtlich grosse
Vorbehalte gegenüber der – in der Schweiz – vergleichsweise neuen Religion und ihrer
Anhängerschaft hätten. Die Debatte finde hierbei auf den zwei Ebenen der
institutionellen und der gesellschaftlich-kulturellen Einbindung statt.
Hinsichtlich der möglichen Auswirkungen religionspolitischer Vorstösse auf das
Religionsverfassungsrecht werden gemäss der Autorenschaft zwei politische Agenden
ersichtlich: Zum einen übe ein offensiver politischer Ansatz Druck auf die anerkannten
Kirchen aus und tendiere somit zu einem Abbau ihrer institutionellen Privilegien, was
sich früher oder später auf ihren rechtlichen Status auswirken könne. Zum anderen
bestehe gerade gegenüber neueren, nicht-christlichen Religionsgemeinschaften und
besonders dem Islam ein tendenziell defensiverer und auf Erhalt bedachter politischer
Ansatz, obwohl die Politik aufgrund verfassungsrechtlicher Vorgaben möglichst zu einer
Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften angehalten wäre. Allerdings sei der
Wille hierzu und die damit einhergehende Einräumung ähnlicher Privilegien und
Rechte, wie sie den christlichen Volkskirchen zugesprochen werden, gegenwärtig nur
wenig ersichtlich. 10
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Wenn man im Spätsommer der Landstrasse entlang fährt und über Kilometer hinweg
eine willkürliche Aufreihung meist fremder Gesichter entdeckt, wird auch den politisch
Uninteressierten bewusst, dass der nationale Wahlherbst vor der Türe stehen muss.
Auch im Herbst 2019 war dieses Spektakel schweizweit deutlich zu sehen. Die Parteien
und ihre Kandidatinnen und Kandidaten warben fleissig für sich und ihre Anliegen – mal
originell, mal weniger, aber immer mit dem Bisschen «je ne sais quoi», das der Politik
eben inhärent ist. Bisweilen schreckten einige auch nicht vor einer ordentlichen
Portion Provokation zurück, so beispielsweise die SVP mit ihrem im August publizierten,
wurmstichigen Apfel-Plakat oder die CVP mit ihrer Online-Kampagne, mit der sie
offensichtlich gegen die anderen Parteien schoss. 
Da in einem demokratisch konsolidierten Land wie der Schweiz die
Meinungsäusserungsfreiheit einen hohen Stellenwert geniesst und nach Möglichkeit
auch eine harte politische Auseinandersetzung über heikle Themen ermöglicht werden
soll, gibt es in der Schweiz kaum rechtliche Grundlagen, die gezielt den Wahl- bzw.
Abstimmungskampf regeln. Dies wurde knapp drei Wochen vor den Wahlen deutlich, als
es ein prominenter Akteur, der mit Parteipolitik im eigentlichen Sinne nur wenig zu tun
hat, mit einer Plakat-Aktion in die Medien schaffte: das «Egerkinger Komitee» mit
seinem prominentesten Vertreter Walter Wobmann (svp, SO). In einer Nacht-und-
Nebel-Aktion wurden in verschiedenen Schweizer Städten und auf den Social-Media-
Accounts des Komitees unzählige Wahlplakate aufgehängt und aufgeschaltet, auf denen
jeweils das Konterfei vier prominenter FDP-Exponenten zu sehen war:
Parteipräsidentin Petra Gössi (SZ), Fraktionschef Beat Walti (ZH), Nationalrätin Christa
Markwalder (BE) sowie Nationalrat Christian Wasserfallen (BE). Betitelt wurde das Ganze
mit dem Slogan: «Die FDP schützt radikale Islamisten in der Schweiz – Wollen Sie solche
FDP-Mitläufer wirklich wählen?» Stein des Anstosses war eine nur wenige Wochen zuvor
in der Herbstsession abgelehnte Motion der SVP-Fraktion zur Bekämpfung der
Ausbreitung eines radikalen Islams in der Schweiz, die auch dank grosser
Unterstützung der FDP-Fraktion zu Fall gebracht worden war. 
Die FDP-Spitze liess diesen Angriff nicht auf sich sitzen und zog die Angelegenheit
einen Tag nach Bekanntwerden vor das Bezirksgericht Andelfingen (ZH), dem Sitz des
Egerkinger Komitees. Dort suchte sie, wie in diversen Medien berichtet wurde, um
Erlass eines Superprovisoriums (einer ohne Anhörung der Gegenpartei erlassenen
vorsorglichen Massnahme) an, weil sich die anvisierten Personen in ihrer Persönlichkeit
verletzt fühlten, u.a. im Recht auf das eigene Bild. Petra Gössi liess im «Blick»
verlauten, sie lasse sich nicht unterstellen, radikale Islamisten zu schützen; vielmehr sei
die Motion der SVP «reine Symbolpolitik, die nicht umsetzbar gewesen wäre oder gar
nichts gebracht hätte», gewesen. Das Gericht bestätigte zwei Tage nach dem Ansuchen
die superprovisorische Verfügung und forderte das Komitee auf, die Plakat- und Social-
Media-Anzeigen innert 24 Stunden zu entfernen. Komme es dieser Aufforderung nicht
nach, würden Bussen in Höhe von CHF 10'000 verhängt und auch für weitere geplante
Veröffentlichungen zusätzlich erhoben werden. Wobmann und sein Komitee – oder wie
es der Tages-Anzeiger betitelte: die «SVP-Kampftruppe» – ignorierten das
Gerichtsurteil aber gänzlich und liessen nonchalant verlauten: «Wir entfernen die
Plakate sicher nicht.» Gemäss Wobmann handle es sich bei diesem Urteil lediglich um
einen politischen Entscheid; er sprach gar von «Zensur». Zudem sei die Plakat-
Kampagne sowieso lediglich auf den Zeitraum einer Woche beschränkt gewesen und
werde bereits am Montag nach dem Urteil enden. Des Weiteren sei das Entfernen
innert 24 Stunden gar nicht möglich – was wiederum von der verantwortlichen
Plakatgesellschaft Clear Channel so nicht bestätigt wurde.
In der Wochenendpresse wurde dann tatsächlich eine Wende im Plakat-Krimi
kundgetan: Das Egerkinger Komitee wolle doch dem «Gericht gehorchen» und habe
Clear Channel einen entsprechenden Auftrag erteilt, wie der Tages-Anzeiger
informierte. Die gesetzte Frist von 24 Stunden reiche zum Entfernen der Plakate zwar
nicht, liess die Plakatgesellschaft verkünden, man werde diese aber auf Kosten des
Komitees frühzeitig überkleben. Weshalb es nun doch zum Umschwung kam, wollte
Wobmann den Medien nicht mitteilen. Stattdessen hatte sich in der Zwischenzeit eine
andere Politgrösse zur Plakataktion geäussert: SVP-Übervater Christoph Blocher. Im
Gespräch auf «Teleblocher» antwortete er auf die Frage, was er denn von diesem Urteil
halte, lediglich mit einem Lachen und meinte: «Da habe ich nur gelacht.» Es sei eben
schon etwas «komisch», wenn das Gericht ein solches Urteil fälle, da sich die
genannten Politikerinnen und Politiker doch lediglich gegen einen vermeintlichen
Rufschaden wehrten, den sie durch ihr Abstimmungsverhalten grundsätzlich selbst zu
verschulden hätten. In Rezitation des ehemaligen Deutschen Bundeskanzlers Helmut
Schmidt, meinte er hierzu mit einem verschmitzten Unterton: «Wer den Dampf nicht
erträgt, soll nicht in die Küche gehen.» Der Frage, was er denn vom Plakat selbst halte,
wich er aus und betonte, dass er selbst mit dieser Kampagne nichts zu tun habe, gar
erst über die Medien davon erfahren habe. Den Schritt, den das Komitee gegangen sei,
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empfand er jedoch als «mutig». 11
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